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 4. appelliert nachdrücklich an alle Regierungen sowie an 
Organisationen und Einzelpersonen, hierfür großzügige Beiträ-
ge an das Hilfswerk sowie an die anderen beteiligten zwischen-
staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu entrichten; 

 5. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
nach Absprache mit dem Generalbeauftragten vor ihrer sieben-
undfünfzigsten Tagung über den Stand der Durchführung dieser 
Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/55 
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56/55. Von den Mitgliedstaaten angebotene Zuschüsse 
und Stipendien für die Hochschul- und Berufsaus-
bildung von Palästinaflüchtlingen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 212 (III) vom 19. No-
vember 1948 über Hilfe für Palästinaflüchtlinge, 

 sowie unter Hinweis auf ihre Resolutionen 35/13 B vom 
3. November 1980, 36/146 H vom 16. Dezember 1981, 
37/120 D vom 16. Dezember 1982, 38/83 D vom 15. Dezem-
ber 1983, 39/99 D vom 14. Dezember 1984, 40/165 D vom 
16. Dezember 1985, 41/69 D vom 3. Dezember 1986, 42/69 D 
vom 2. Dezember 1987, 43/57 D vom 6. Dezember 1988, 
 
41 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuwait, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Palästina, 
Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 

44/47 D vom 8. Dezember 1989, 45/73 D vom 11. Dezember 
1990, 46/46 D vom 9. Dezember 1991, 47/69 D vom 14. De-
zember 1992, 48/40 D vom 10. Dezember 1993, 49/35 D vom 
9. Dezember 1994, 50/28 D vom 6. Dezember 1995, 51/127 
vom 13. Dezember 1996, 52/60 vom 10. Dezember 1997, 
53/49 vom 3. Dezember 1998, 54/72 vom 6. Dezember 1999 
und 55/126 vom 8. Dezember 2000, 

 in Kenntnis dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit fünf 
Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Existenzgrundlage 
sind, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs42, 

 sowie nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftrag-
ten des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflücht-
linge im Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 
30. Juni 200143, 

 1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, auf den in ihrer 
Resolution 32/90 F vom 13. Dezember 1977 enthaltenen und in 
späteren einschlägigen Resolutionen wiederholten Appell in ei-
ner Weise zu reagieren, die dem Bedarf der Palästinaflüchtlinge 
an Hochschul- und Berufsausbildungsmöglichkeiten Rechnung 
trägt; 

 2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, Sonderorga-
nisationen und nichtstaatlichen Organisationen, zusätzlich zu 
ihren Beiträgen zum ordentlichen Haushalt des Hilfswerks der 
Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 
mehr Sondermittel für Zuschüsse und Stipendien für Palästina-
flüchtlinge zu veranschlagen; 

 3. dankt allen Regierungen, Sonderorganisationen und 
nichtstaatlichen Organisationen, die ihren Resolutionen zu die-
ser Frage nachgekommen sind; 

 4. bittet die betreffenden Sonderorganisationen und an-
deren Organisationen des Systems der Vereinten Nationen, in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich auch künftig studieren-
den Palästinaflüchtlingen Hilfe für die Hochschulausbildung zu 
gewähren; 

 5. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
an die Universität der Vereinten Nationen, den palästinensi-
schen Universitäten in dem seit 1967 von Israel besetzten pa-
lästinensischen Gebiet großzügige Beiträge zukommen zu las-
sen, darunter zu gegebener Zeit auch der geplanten Universität 
Jerusalem (El Kuds) für Palästinaflüchtlinge; 

 6. appelliert an alle Staaten, Sonderorganisationen und 
sonstigen internationalen Organe, Beiträge zur Errichtung von 
Berufsausbildungszentren für Palästinaflüchtlinge zu leisten; 

 7. ersucht das Hilfswerk, als Empfänger und Treuhänder 
der für Zuschüsse und Stipendien veranschlagten Sondermittel 
 
42 A/56/375. 
43 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Addendum (A/56/13 und Add.1). 
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zu fungieren und diese an qualifizierte Kandidaten unter den 
Palästinaflüchtlingen zu vergeben; 

 8. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten. 

RESOLUTION 56/56 
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56/56. Tätigkeiten des Hilfswerks der Vereinten Nationen 
für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 194 (III) vom 
11. Dezember 1948, 212 (III) vom 19. November 1948, 302 
(IV) vom 8. Dezember 1949 und alle danach verabschiedeten 
Resolutionen zu dieser Frage, 

 sowie unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalbeauftragten des 
Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im 
Nahen Osten für den Zeitraum vom 1. Juli 2000 bis 30. Juni 
200145, 

 
44 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Bahrain, Bangladesch, 
Brunei Darussalam, Dschibuti, Indonesien, Jemen, Jordanien, Katar, 
Komoren, Kuwait, Malaysia, Marokko, Mauretanien, Oman, Palästina, 
Saudi-Arabien, Somalia, Sudan, Tunesien, Vereinigte Arabische Emirate. 
45 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Sechsundfünfzigste Ta-
gung, Beilage 13 und Addendum (A/56/13 und Add.1). 

 Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Vorsitzenden des 
Beirats des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-
flüchtlinge im Nahen Osten an den Generalbeauftragten, datiert 
vom 25. September 200146, das im Bericht des Generalbeauf-
tragten enthalten ist, 

 nach Behandlung der Berichte, die der Generalsekretär ge-
mäß ihren Resolutionen 48/40 E47, 48/40 H48 und 48/40 J49 
vom 10. Dezember 1993 und 49/35 C50 vom 9. Dezember 1994 
vorlegte, 

 unter Hinweis auf die Artikel 100, 104 und 105 der Charta 
der Vereinten Nationen und das Übereinkommen über die Vor-
rechte und Immunitäten der Vereinten Nationen51, 

 erneut erklärend, dass das Genfer Abkommen vom 
12. August 1949 zum Schutze von Zivilpersonen in Kriegszei-
ten52 auf das seit 1967 besetzte palästinensische Gebiet ein-
schließlich Jerusalems anwendbar ist, 

 im Bewusstsein dessen, dass die Palästinaflüchtlinge seit 
mehr als fünf Jahrzehnten ohne Heimstätten, Land und Exi-
stenzgrundlage sind, 

 sowie im Bewusstsein der nach wie vor bestehenden Be-
dürfnisse der Palästinaflüchtlinge im gesamten besetzten palä-
stinensischen Gebiet und in den anderen Einsatzgebieten, na-
mentlich in Libanon, in Jordanien und in der Syrischen Arabi-
schen Republik, 

 ferner im Bewusstsein der wertvollen Arbeit, die die mit 
Flüchtlingsfragen befassten Bediensteten des Hilfswerks gelei-
stet haben, indem sie dem palästinensischen Volk, insbesondere 
den Palästinaflüchtlingen, Schutz gewährt haben, 

 in ernster Sorge über das wachsende Leid der Palästina-
flüchtlinge während der jüngsten tragischen Ereignisse in dem 
besetzten palästinensischen Gebiet einschließlich Jerusalems, 
namentlich die Fälle, in denen es Tote und Verletzte gab, 

 sowie in ernster Sorge über die Politik der Abriegelung und 
der schweren Einschränkung der Bewegungsfreiheit von Perso-
nen und Gütern in dem gesamten besetzten palästinensischen 
Gebiet einschließlich Jerusalems, die gravierende Auswirkun-
gen auf die sozioökonomische Situation der palästinensischen 
Flüchtlinge hat, 

 tief besorgt über die nachteiligen Auswirkungen dieser Ab-
riegelungen und Einschränkungen auf die Mitarbeiter und die 
Dienstleistungen des Hilfswerks, 

 sowie tief besorgt über die nach wie vor kritische Finanzla-
ge des Hilfswerks und deren Auswirkungen auf die weitere Be-
reitstellung der notwendigen Dienstleistungen des Hilfswerks 

 
46 Ebd., S. viii. 
47 A/49/440. 
48 A/49/442. 
49 A/49/443. 
50 A/50/451. 
51 Resolution 22 A (I). 
52 Vereinte Nationen, Treaty Series, Vol. 75, Nr. 973. 
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